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450 Slfafte. fdjwetj, („3RetfterMatt") 3h. 89

als eine grage bet ©üte unb ©auerhaftigfeit beS Qnnen=
anftridheS anjufehen ift.

2ßo ftcf) bie SfaSfünfte mit Obigem nicf)t tn ©inflatig
bringen laffen, liegen befonbete SBerhältniffe oor, bie nicht
überall aufgeflärt ftnb.
6. SteibungSroiberftänbe burdh Qnfruftierung.

fpaben ©te bei SBafferleitungSröhren auS ©dhmieb»
eifen ober ©tahl ein rafchereS Slnroachfen ber SteibungS«
roiberftänbe burdh Qnfruftierung fefigejMt als bei ®uß=
röhren ober umgefehrt?

@S rourbe um Slngabe gebeten, ob bei Stöhren mit
großer 33aulänge unb glatter Qnnenftädfje erbeblicE) ge=
ringere SleibungSoerlufte gefunben roorben finb. Sei
äöaffetröEjrert tntereffierte bie grage, ob unb rote bie
^nnenroftung oor fiel) gel)t, ob fie gleichmäßig fidf) auf
bie ganje Qnnenpdbe oerteilt ober ob ftdb etnjelne biete
SîofifnoUen bilben.

©le ftdb roiberfpredhenben ©rfaßrungen roerben oer=
mutlidb auf bie fiarï abroetdljenbe ßufammenfetpng ber
Seitungsroäffer unb größere ober geringere SHitfüßrung
oon Suft jurücfjuführen fein. 3n ben meiften gälten
ift ein rafcheres Slnroachfen beS SielbungSroiberftanbeS
ber SSafferleitungSröhren auS bem einen Material ge=
genüber foldhem au§ bem anbern nidEjt beobachtet; immer»
hin gehen jurn Seil bie Slnfichten bahin, baß tn ©uß=
rohrleitungen gnfruftationen ftärfer auftreten als tn
©çhmtebe» unb ©tahtrohrleitungen mit glatter Qnnero
fläche. ©inige behaupten, bei ©chmtebeetfen unb ©tahl
feien bie gebilbeten Knollen ftärfer, aber mehr oereinjelt,
bei @uß bagegen bie .gnfruftation gleichmäßiger aber im
ganjen ftärfer; anbete behaupten baS ©egenteil. ©benfo
lautet eine SluSfunft, bei ©ußeifen hafteten bie Knollen
nur oberflächlich, ©ifen unb fogav ber Slfphalt barunter
feien gar nid^t angegriffen ; bagegen fei bei ©eßmiebeeifen
unb ©tahl letzteres ber galt. ©ine anbete SluSfunft
baS ©egenteil. Sffienn bie KnoKenbilbung ohne Singriff
ber Sîohrroanbungen oor fidh geht, roirb oermutet, baß
btefe SioftfnoHen auS SRangan unb ©ifen beftehen, bie
fidh auS bem SSaffer auSgefdhieben haben. ©te Stoft»
fnoflenbilbung ift bei Stohren mit geringer ©urchfluß»
gefdhrolnbigfett am größten. $n einem galle foil bei
oerjinftem ©dhmieberohr bie Sietbung fd^neder geroact)=
fen fein, als bei afphaltiertem ©chmtebe« unb ©ußtoljt.

(gortfefcung folgt.)

SdjroeMiftet proaiforiicfier 3o(ltûrij.
(K-M) SBie befannt, hat ber Sunbelrat am 5. Slo*

oember b. $. einen Sefdfiluß gefaßt über bie Slbänbe»
rung beSprooiforifchengotltarifS. ©tefe 2Jlaß=
"nähme erfolgte auS hanbelSpolitifchen ©rünben : bie 33er=

hanblungen mit oerfdhiebenen ©taaten, inSbefonbere mit
Oefterreich unb ber ©fchechoftooafai, haben immer mehr
gegeigt, baß unfer @ebraucf)§tatif fein taugliches 33erhanb«
lungSinfirument ift. ©r hat nicht ben ©harafter eines
33erhanblungStarifS, beffen Slnfätse gegen entfpredhenbe
Konjefftonen bes S3erhanbIungSgegnerS hmcabgefetjt wer»
ben fönnen, um fchlteßltch, nach 3lbfcf)tuß ber 33etf)anb=
lungSperiobe, ben eigentlichen ©ebraudhstarif p bilben.
Unfer ©arif oom Qahre 1921 ift fegon ein ©ebraudhS»
tarif unb hat als foldher bie Stefultate oon attfäHigen
Serhanblungen bereits oorroeggenommen. ©te Konjeß
fronen, bie roir bem SluSlanb p bieten tn ber Sage ftnb,
fönnen baher nur tn 93tnbungen ber gegenroärtigen Sin»
fätje beftehen.

Sei ben SSerhanblungen hat fidh Fbodfj gegeigt, baß
unfere Unterhänbler btefen ©tanbpunft gegenüber ber
©egenpartei nidht aufredhierhalten fönnen, ba btefe immer
bap neigt, unfern ©ebraudhstarif als SerhanblungStarif

p betrachten. @S mußte beShalb ein ©arif gefchaffen
roerben, ber bie SorauSfe^ungen eines foldhen ißethanb*
lungStarifS erfüllt, inbem er 9Infät)e aufroetft, bie eS er=
lauben, in ben gegnerifdhen Zolltarif Srefdhen p fchlageti.
©iefeS 3iel hofft ber SunbeSrat mit bem oorliegenbett
orooiforifchen ©eneraltarif p erreidhen unb hat es jum
©ett auch fdhon erreicht in ben foeben abgefdhloffenen
33erhanblungen mit ©eutfdhlanb über ein prooiforifdjjeS
ßoHabfommen. 2ßo biefer ©arif, welcher ber beutfd^en
©elegation oertrautief) pr Kenntnis gebracht roorben mar,
eine entfdheibenbe Stolle gefptelt hat.

gn fetner Sluffaffung fdhließt fidh biefer prooiforifd|e
©eneraltarif, ber nidht mit bem ©eneraltarifentrourf oer=
roedhfelt roerben barf, ber gegenwärtig oor ben eibge»
nöffifchen Stäten liegt, an ben heute in ©eltung ftehero
ben ©ebraudhstarif oom $ahre 1921 an. Son ben am
nähernb 1200 Sofitionen btefeS ©arifS rourben 240, bie

hanbelSpolitifdh befonberS wichtig ftnb, herausgenommen,
wobei bie neuen Slnfätje im allgemeinen benjenigen beS

©eneraltarifentrourfS entfprechen. Set biefer SluSroahl
rourbe forgfältig barauf 33 eb a cht genommen, baß feine
^ßofitionen einbezogen rourben, beren ftärfere Selaftung
bei einem allfälligen $nfrafttreten eine fpürbare @thö=

hung ber SebenSfoften mit fidh bringen müßte. SBenn

auch nidht auf fâmitidje ißofttionen oerjidhtet roerben
fönnte, fo treten bocl) bei ben StahrungSmitteln, wie
gleifdh, ©chladhtoieh ufro. feine Seränberungen ein, ebenfo
finb feine ©rphungen für oerfdfjtebene Sïohfioffe, j. S.
Kohle, unb für ^albfabrifate ju erwarten.

Slrt. 3 beS SunbeSratSbefchluffeS fteht oor, baß ber
SunbeSrat ben ßeitpunft beftimmen roirb, an welchem
bie Slenberungen ganz ober teilroeife in Kraft treten foHen.
©er SunbeSrat roirb bem Seifptel anberer Staaten,
roeldhe oorerft ben ©eneraltarif in Kraft fetten unb bann

erft oethanbeln, nidht folgen, fonbern er roirb oetfudhen,

ju günftigen ^janbelSoerträgen ju gelangen, tnbem er ben

prooiforifchen ©eneraltarif nur als ©rohmittel oerroenbet.
Sollten jebodh bie 33erhanblungen ergeben, baß ber ©egner
biefem ©Tarif nidht bie SSebeutung beilegt, bie ihm ju=
fommt unb bementfpredhenb feine Konjeffionen einfdhränft,
fo roirb ber 33unbeSrat nip baoor jurüdffdhreden, biefect

©arif ganj ober aber auch teilroeife tn Kraft ju fetten.

22. Jahresversammlung des Schweiz. Uerhattdes

für Berufsberatung und Cehrlingsfürserge
in $t. Ballen.

(9JMtgeteiIt.)

©er ^auptoerhanblungSgegenfianb : Siiplinien einer

fdhroetj. SerufSberatungS. unb 33erufsbilbungSpolitif be«

hanbelt oon ^errn @. ©anner, SSorfteher ber 3«ut*al«
fieüe für SehtlingSroefen mußte auch biejenigen Kreife
ber 93erbanbSmitgliebfdhaft intereffteren, roeldhe baS roirt«

fdhaftlidhe Seben oetförpern. ©o fam eS benn, baß oon

ber 160 Köpfe jäßlenben 33erfammlung, bie fid) im

KantonSratSfaale bilbete, gegen ein ©rittel 33ertreter beS

©eroerbeftanbeS, ber Qnbuftrie unb beS §anbeIS waren,
©benfo ftarf oertreten roaren bie 33erufSberater. ©aj"
famen SSertreter oon Sehörben, SlmtëfteUen jur ©urch'

führung beS fant. SehrlingSwefenS, fant. ÜlrbeitSämter
unb weitere Qntereffenten. ©aS ©ibg. 33olfSroirtfdhaft^
bepartement unb baS ©ibg. SlrbeitSamt roaren oertreten

burdh bie Herren ®r. 33artholbi unb ®r. ©ermann, ber

©chroeij. ©eroerbeoerbanb burdh bie Herren Siiggli, Siî^
präfibent ber ©ireftion, Slationalrat Kurer unb gürfprech

©aleajji, ©efretär ber fdhweij. Kommiffton für Selp
lingSroefen.

©agS juoor hatte in ber oon annähernb 100 $er»

fönen befugten 33erufSberaterfonferenj grau8üthp»3"böP'

4S0 Jllustr. schweiz. Haudw.-Zeituag („Meisterblatt-) Nr. N

als eine Frage der Güte und Dauerhaftigkeit des Innen-
anstriches anzusehen ist.

Wo sich die Auskünfte mit Obigem nicht in Einklang
bringen lassen, liegen besondere Verhältnisse vor, die nicht
überall aufgeklärt sind.

6. Reibungswiderstände durch Jnkrustierung.
Haben Sie bei Wasserleitungsröhren aus Schmied-

eisen oder Stahl ein rascheres Anwachsen der Reibungs-
widerstände durch Jnkrustierung festgestellt als bei Guß-
röhren oder umgekehrt?

Es wurde um Angabe gebeten, ob bei Röhren mit
großer Baulänge und glatter Innenfläche erheblich ge-
ringere Reibungsverluste gefunden worden sind. Bei
Wasserröhren interessierte die Frage, ob und wie die
Jnnenrostung vor sich geht, ob sie gleichmäßig sich aus
die ganze Innenfläche verteilt oder ob sich einzelne dicke
Rostknollen bilden.

Die sich widersprechenden Erfahrungen werden ver-
mutlich auf die stark abweichende Zusammensetzung der
Leitungswässer und größere oder geringere Milführung
von Luft zurückzuführen sein. In den meisten Fällen
ist ein rascheres Anwachsen des Reibungswiderstandes
der Wasserleitungsröhren aus dem einen Material ge-
genüber solchem aus dem andern nicht beobachtet; immer-
hin gehen zum Teil die Ansichten dahin, daß in Guß-
rohrleitungen Inkrustationen stärker auftreten als tn
Schmiede- und Stahlrohrleitungen mit glatter Innen-
fläche. Einige behaupten, bei Schmiedeeisen und Stahl
seien die gebildeten Knollen stärker, aber mehr vereinzelt,
bei Guß dagegen die Inkrustation gleichmäßiger aber im
ganzen stärker; andere behaupten das Gegenteil. Ebenso
lautet eine Auskunft, bei Gußeisen hasteten die Knollen
nur oberflächlich, Eisen und sogar der Asphalt darunter
seien gar nicht angegriffen; dagegen sei bei Schmiedeeisen
und Stahl letzteres der Fall. Eine andere Auskunft
das Gegenteil. Wenn die Knollenbildung ohne Angriff
der Rohrwandungen vor sich geht, wird vermutet, daß
diese Rostknollen aus Mangan und Eisen bestehen, die
sich aus dem Wasser ausgeschieden haben. Die Rost-
knollenbildung ist bei Rohren mit geringer Durchfluß-
geschwindigkeit am größten. In einem Falle soll bei
verzinktem Schmiederohr die Reibung schneller gewach-
sen sein, als bei asphaltiertem Schmiede- und Gußrohr.

(Fortsetzung folgt.)

Schweizerischer Wnismscher ZMaris.
(K-U) Wie bekannt, hat der Bundesrat am 5. No-

vember d. I. einen Beschluß gefaßt über die Abände-
rung des provisorischen Zolltarifs. Diese Maß-
'nähme erfolgte aus handelspolitischen Gründen: die Ver-
Handlungen mit verschiedenen Staaten, insbesondere mit
Oesterreich und der Tschechoslovakai, haben immer mehr
gezeigt, daß unser Gebrauchstarif kein taugliches VerHand-
lungsinstrument ist. Er hat nicht den Charakter eines
Verhandlungstarifs, dessen Ansätze gegen entsprechende
Konzessionen des Verhandlungsgegners herabgesetzt wer-
den können, um schließlich, nach Abschluß der VerHand-
lungsperiods, den eigentlichen Gebrauchstaris zu bilden.
Unser Tarif vom Jahre 1921 ist schon ein Gebrauchs-
tarif und hat als solcher die Resultate von allfälligen
Verhandlungen bereits vorweggenommen. Die Konzes-
sionen, die wir dem Ausland zu bieten in der Lage sind,
können daher nur in Bindungen der gegenwärtigen An-
sätze bestehen.

Bet den Verhandlungen hat sich jedoch gezeigt, daß
unsere Unterhändler diesen Standpunkt gegenüber der
Gegenpartei nicht aufrechterhalten können, da diese immer
dazu neigt, unsern Gebrauchstarif als Verhandlungstaris

zu betrachten. Es mußte deshalb ein Tarif geschaffen
werden, der die Voraussetzungen eines solchen VerHand-
lungstarifs erfüllt, indem er Ansätze aufweist, die es er-
lauben, in den gegnerischen Zolltarif Breschen zu schlagen.
Dieses Ziel hofft der Bundesrat mit dem vorliegenden
orovisorischen Generaltarif zu erreichen und hat es zum
Teil auch schon erreicht tn den soeben abgeschlossenen
Verhandlungen mit Deutschland über ein provisorisches
Zollabkommen. Wo dieser Tarif, welcher der deutschen
Delegation vertraulich zur Kenntnis gebracht worden war,
eine entscheidende Rolle gespielt hat.

In seiner Auffassung schließt sich dieser provisorische
Generaltarif, der nicht mit dem Generaltarifentwurf ver-
wechselt werden darf, der gegenwärtig vor den eidge-
nössischen Räten liegt, an den heute in Geltung stehen-
den Gebrauchstarif vom Jahre 1921 an. Von den an-
nähernd 1299 Positionen dieses Tarifs wurden 249, die

handelspolitisch besonders wichtig sind, herausgenommen,
wobei die neuen Ansätze im allgemeinen denjenigen des

Generaltarifentwurfs entsprechen. Bei dieser Auswahl
wurde sorgfältig darauf Bedacht genommen, daß keine

Positionen einbezogen wurden, deren stärkere Belastung
bei einem allfälligen Inkrafttreten eine spürbare Erhö-
hung der Lebenskosten mit sich bringen müßte. Wenn
auch nicht auf sämtliche Positionen verzichtet werden
könnte, so treten doch bei den Nahrungsmitteln, wie
Fleisch, Schlachtvieh usw. keine Veränderungen ein, ebenso
sind keine Erhöhungen für verschiedene Rohstoffe, z. B.
Kohle, und für Halbfabrikate zu erwarten.

Art. 3 des Bundesratsbeschlusses sieht vor, daß der
Bundesrat den Zeitpunkt bestimmen wird, an welchem
die Aenderungen ganz oder teilweise tn Kraft treten sollen.
Der Bundesrat wird dem Beispiel anderer Staaten,
welche vorerst den Generaltarif tn Kraft setzen und dann
erst verhandeln, nicht folgen, sondern er wird versuchen,

zu günstigen Handelsverträgen zu gelangen, indem er den

provisorischen Generaltarif nur als Drohmittel verwendet.
Sollten jedoch die Verhandlungen ergeben, daß der Gegner
diesem Tarif nicht die Bedeutung beilegt, die ihm zu-
kommt und dementsprechend seine Konzessionen einschränkt,
so wird der Bundesrat nicht davor zurückschrecken, diesen

Tarif ganz oder aber auch teilweise in Kraft zu setzen.

22. Zalmsverzammlung âez §ch«à Lerbanâes
für veluttderamng uns cedrllngskörssrge

in St. Lallen.
(Mitgeteilt.)

Der Hauptverhandlungsgegenstand: Richtlinien einer

schweiz. Berufsberatungs- und Berufsbildungspolitik be-

handelt von Herrn E. Tanner, Vorsteher der Zentral-
stelle für Lehrlingswesen mußte auch diejenigen Kreise

der Verbandsmitgliedschaft interessieren, welche das wirt-
schaftliche Leben verkörpern. So kam es denn, daß von
der 169 Köpfe zählenden Versammlung, die sich im

Kantonsratssaale bildete, gegen ein Drittel Vertreter des

Gewerbestandes, der Industrie und des Handels waren.
Ebenso stark vertreten waren die Berufsberater. Dazu
kamen Vertreter von Behörden, Amtsstellen zur Durch-

führung des kant. Lehrlingswesens, kant. Arbeitsämter
und weitere Interessenten. Das Eidg. Volkswirtschaft-
department und das Eidg. Arbeitsamt waren vertreten

durch die Herren Dr. Bartholdi und Dr. Germann, der

Schweiz. Gewerbeverband durch die Herren Niggli, Vize-

Präsident der Direktion, Nationalrat Kurer und Fürsprech

Galeazzi, Sekretär der schweiz. Kommission für Lehr-

lingswesen.
Tags zuvor hatte in der von annähernd 199 Per-

sonen besuchten Berufsberaterkonferenz Frau Lüthy-Zobrist,
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Bräfibentin beS ©ßroeig. grauengeroerbeoerbanbeS ein
Referat gut grage bet ©ntlößnung bet geroerblißen 2eßr»
töd^ter. gräuletn ÜDifirfet, ©efretärtn bet roetbttßen 3«"=
iralfteEe für grauenberufe bot baS ©rgebniS einer Um--

frage über bte Serßältniffe in ben etngelnen Kantonen
unb bie bei ben SJletfterlnnen tatfäßliß ßetrfßenben
älnfßauungen. ©in bunteres Söilb ber Serfßtebenartig»
feit ber 3lnftßten märe faum benfbar. äßaS grau 2ütßp
bot, mar etn einbructSooUeS Silb oom ferneren Kon«
lurrengîampf, bem bie ®amenfßnetberlnnen feitenS ber
Sotifeftion unb auS ben eigenen Steigen auSgefeßt ftnb.
grau Sütßp ootterte gegen eine eigentliche ©ntlößnung,
eben im fünblicf auf bie gang befonberen unb ferneren
Berßöltniffe, unter benen bte ®Gtnenfßnelbetei gu arbeiten
bat. Qn ber feßr lebhaft einfeßenben ®is!uffion legte
ßerr SBolf, ©efretär bes 3entraloerbanbeS fßroeiger.
©ßneibermetfter feine ©rünbe für eine angemeffene @nt«

[ößnung ber2eßrtößter bar. 2Ber ftß für ben gangen gragen«
fomplej interefftert, greife nach ber Seilage „SerufSbera«
tung unb Serufsbilbung" ber ©ßroetger. ©eroerbegeitung,
roelße Seilage baS Organ bes ©ßroeigerifßen SerbanbeS
für SerufSberatung unb 2eßrltngSfürforge ift.

3n berfelben ©ißung mürbe über bte ©runbfäße ge=

fproßen, nach benen bie 2eßrfteEenoermittlung »on 2an=

beSgegenb gu 2anbeSgegenb erfolgen foHte, Referent mar
ßerr ©berßarb, ^Berufsberater in ©olothurn. ®te
latfaße, baff btefer Danton ber gefeilteren Siegelung beS

SeßrüngSroefenS noch entbehrt, mar ben gefßilberten Ber»
fjältniffen roohl abfpürbar.

3fn ber QaßreSoerfammlung gab bte Seßanblung beS

3aßreSberißtS Slnlaß gut 2lu§fpraße über baS ©tipen»
btenroefen unb bte grage ber Unterfiüßung ber örtlichen
Berufsberatung burdh ben Sunb.

®ie Sehanblung beS Referates banner, baS für
bte SerufSoerbänbe befonberS bebeutungsooU ift, oerbtent
in einem befonbern Slrtifel geroürbigt gu roerben.

®te näßftjäßrige Serfammlung mitb in ben Danton
ïeffht oerlegt unb oerbunben roerben mit einer 2luS«

fpraße über bte bortigen befonbern Serhältniffe in ber
Berufswahl, in ber Serufsbilbung unb in ben mirt»
fcßaftlißen gortfommenSmögtißlietten.

*
*

Ri&tlittiett einer scftwmem&en Berufs-
beratuttgs- und Beruï$bïldung$poHtiK.

(ffomfponbenj.)
®er VauptoerßanblungSgegenftanb beS ©ßroeigerifßen

BerbanbeS für SerufSberatung unb 2eßrlingSfürforge an»

lüßliß fetner bteSjäßrigen QaßreSoerfammlung berührt
bie SerufSoerbänbe in ftarfem Sftaße. @S fei baher ge=

ftattet, etroaS näher barauf einzugehen.
®er Referent, Çetr ïanner, fieHte feft: 1. ®ie

görberung unb ber 3tusbau bes beruflichen SilbungS-
roefenS ftnb etneS ber oorneßmften ERittel gut Sefäm«
pfung ber prioatroirtfchaftlich rote ooKSroirtfßaftliß gleich

öerßängniSooEen unrichtigen Serteilung ber 2lrbeitSfräfte.
2. ©tne notroenbige Sorausfeßung biefer Slrbeit ift

eine entfpreßenbe Seeinfluffung ber SerufSroaßl burch
eine planmäßig arbeitenbe Berufsberatung.

|3. S)a§ 3"tereffe an ber planmäßigeren Serteilung
beS ElaßroucßfeS unb an ber fpebung ber Serufsbilbung
ift adfeitig fehr groß, auch unter ben SerufSoerbänben,
aber man arbeitet otelfach anetnanber oorbei, ober gar
gegenetnanber. ®aßer btefe unßeilooEe 3erfplitterung
ber Kräfte unb bie 2äßntung ber ^uitiatioe.

®te hieraus fuß ergebenben gorberungen ftellt
ber Referent tn fotgenbe fünfte gufammen :

®er Segriff unb bte Aufgaben ber SerufSbera«
tung müffen îlar unb einbeutig umfßrieben roerben.
©ie müffen oor allem umfaffenb fein unb nißt aUetn

bte gelernten Serufe erfaffen, fonbern auch bie afa»
bemifeßen unb bie an» unb ungelernten Serufe.

2. ®ie Organifation ber 2ehrftellenoermitt
lung ift beS forgfaltigften auSgubauen.

3. gär bie §ebung ber Serufsbilbung bebarf eS

ber forgfältigen gufammenarbeit ber SerufSoerbänbe
mit ben Organen beS SunbeS, ber Äantone, ber ®e=
meinben unb mit ben SerufSberatungSfteHen unb mit
ben beruflichen SilbungSanflalten.

®te Pflege ber beruflichen Silbung unb bte f>e=

bung ber görberung beS 2ehrlingSroefenS müffen bie
erften unb oornehmften Aufgaben ber SerufSoerbänbe
roerben. HS eittgelne Slufgaben unb Littel fflegu er»

geben fieß SRitarbeit bei ber Verausgabe oon 2ehr=
unb ißrüfungSprogrammen, faeßoerftänbige Ueberroa»
cßung ber Se^ro erhaltniff e burch gaßlommiffionen,
®urßführung ber ßmifeßenprüfungen, SRitßilfe bei
ben gretgeitbeftrebungen, foroeit fte ber Serufsbilbung
btenen. 3ur Serbefferung ber 2eßrling§auslefe unb
ber planmäßigen ©tnfüßrung tn bie ©lemente ber
SerufSßantierung oerbtent bie ^nftitution ber Sor»
leßre, görberung unb luSbau. 3ur V^bung ber tßeo=

retifeßen Serufsbilbung ift bie ^nflitution ber gaeß»
Haffe auSgubauen.

4. ®er 2eßroertrag oerbient als ©runblage beS 2eßr»
oerßältniffeS bie forgfamfte Seacßtung. Sei beffen
lufftellung ßat aber nießt allein ber SerufSoerbanb
tätig gu fein, fonbern aueß bie SerufSberatung als
Sertreterln ber ©Iternfcßaft unb ber Qugenb, ebenfo

finb bie îantonalen 2eßrlingSämter gugugießen, ba
ihnen gefeßeShalber baS ©eneßmigungSreßt gufteßt.

5. ®ie 2eßrlingSprüfungen bebürfen beS Ausbaues burß
SluffteOung oon ißrüfungSprogrammen, burß einßeit--

liße ©ßulung ber gaßejperten. ®le gürforge für
bte 2eßrentlaffenen unb beren weitere SluSbilbung
ßat tn erfter 2tnie burß bie SerufSoerbänbe gu er»

folgen. ®er Stuf naß erftflaffigen 2lrbeitS!räften
unb naß ©cteilung ber ©inreifeberoiEigung für aus»

länbifße 3lrbeitSfräfte feßt oorauS, baß bie SerufS»
oerbänbe aüeS getan ßaben, um bie ^nteEigeng unter
ber einßeimifßen $ugenb für ben Seruf gu tnteref»
fteren.

3ufammenfaffung.
SorauSfeßung gur ©rreißung biefeS 3^Ieê ift aE=

feitige SereitroiEigïeit gur 3ufammenarbeit. ßufommen»
fßluß unb 3ufammenarbeit finb mögliß, eße baS ©efeß
für bie berufliße luSbilbung in Kraft unb SBirlfamfeit
erroaßfen ift. ®er 3ufammenfßluß ift bie nötige Sor»
bereitung bagu.

UolR$wirt$cf)aft.
Aufhebung ber @infußrbefßr8nlungen unb her

©eltton für ©in» unb SluSfußr. 3Bte im beutfß»fßroet»
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Präsidentin des Schweiz. Frauengewerbeverbandes ein
Referat zur Frage der Entlöhnung der gewerblichen Lehr-
töchter. Fräulein Mürset, Sekretärin der weiblichen Zen-
tralstelle für Frauenberufe bot das Ergebnis einer Um-
frage über die Verhältnisfe in den einzelnen Kantonen
und die bei den Meisterinnen tatsächlich herrschenden
Anschauungen. Ein bunteres Bild der Verschiedenartig-
keit der Ansichten wäre kaum denkbar. Was Frau Lüthy
bot, war ein eindrucksvolles Bild vom schweren Kon-
kurrenzkampf, dem die Damenschneiderinnen seitens der
Konfektion und aus den eigenen Reihen ausgesetzt sind.
Frau Lüthy votierte gegen eine eigentliche Entlöhnung,
eben im Hinblick auf die ganz besonderen und schweren
Verhältnisse, unter denen die Damenschneiderei zu arbeiten
hat. In der sehr lebhaft einsetzenden Diskussion legte
Herr Wolf, Sekretär des Zentralverbandes schweizer.
Schneidermeister seine Gründe für eine angemessene Ent-
löhnung derLehrtöchter dar. Wer sich für den ganzen Fragen-
komplex interessiert, greife nach der Beilage „Berufsbera-
tung und Berufsbildung" der Schweizer. Gewerbezeitung,
welche Beilage das Organ des Schweizerischen Verbandes
für Berufsberatung und Lehrlingsfürsorge ist.

In derselben Sitzung wurde über die Grundsätze ge-
sprachen, nach denen die Lehrstellenoermittlung von Lan-
desgegend zu Landesgegend erfolgen sollte, Referent war
Herr Eberhard, Berufsberater in Solothurn. Die
Tatsache, daß dieser Kanton der gesetzlichen Regelung des

Lehrlingswesens noch entbehrt, war den geschilderten Ver-
Hältnissen wohl abspürbar.

In der Jahresversammlung gab die Behandlung des

Jahresberichts Anlaß zur Aussprache über das Stipen-
dienwesen und die Frage der Unterstützung der örtlichen
Berufsberatung durch den Bund.

Die Behandlung des Referates Tann er, das für
die Berufsverbände besonders bedeutungsvoll ist, verdient
in einem besondern Artikel gewürdigt zu werden.

Die nächstjährige Versammlung wird in den Kanton
Tessin verlegt und verbunden werden mit einer Aus-
spräche über die dortigen besondern Verhältnisse in der
Berufswahl, in der Berufsbildung und in den wirt-
schaftlichen Fortkommensmöglichkeiten.

» 5
»

stichMnien einer sch«eizeri§chen «erutt-
beralungs. vn<i velufsbîlâungîpoiiM.

(Korrespondenz.)
Der Haupt Verhandlungsgegenstand des Schweizerischen

Verbandes für Berufsberatung und Lehrlingsfürsorge an-
läßlich fewer diesjährigen Jahresversammlung berührt
die Berufsoerbände in starkem Maße. Es sei daher ge-
stattet, etwas näher darauf einzugehen.

Der Referent, Herr Tann er, stellte fest: 1. Die
Förderung und der Ausbau des beruflichen Bildungs
Wesens sind eines der vornehmsten Mittel zur Bekäm-
pfung der privatwirtschaftlich wie volkswirtschaftlich gleich

verhängnisvollen unrichtigen Verteilung der Arbeitskräfte.
2. Eine notwendige Voraussetzung dieser Arbeit ist

sine entsprechende Beeinflussung der Berufswahl durch
eine planmäßig arbeitende Berufsberatung.

>3. Das Interesse an der planmäßigeren Verteilung
des Nachwuchses und an der Hebung der Berufsbildung
ist allseitig sehr groß, auch unter den Berufsverbänden,
aber man arbeitet vielfach aneinander vorbei, oder gar
gegeneinander. Daher diese unheilvolle Zersplitterung
der Kräfte und die Lähmung der Initiative.

Die hieraus sich ergebenden Forderungen stellt
der Referent in folgende Punkte zusammen:
l> Der Begriff und die Aufgaben der Berufsbera-

tung müssen klar und eindeutig umschrieben werden.
Sie müssen vor allem umfassend sein und nicht allein

die gelernten Berufe erfassen, sondern auch die aka-
demischen und die an- und ungelernten Berufe.

2. Die Organisation der Lehrstellenvermitt-
lung ist des sorgfältigsten auszubauen.

3. Für die Hebung der Berufsbildung bedarf es
der sorgfältigen Zusammenarbeit der Berufsverbände
mit den Organen des Bundes, der Kantone, der Ge-
meinden und mit den Berufsberatungsstellen und mit
den beruflichen Bildungsanstalten.

Die Pflege der beruflichen Bildung und die He-
bung der Förderung des Lehrlingswesens müssen die
ersten und vornehmsten Aufgaben der Berufsverbände
werden. Als einzelne Aufgaben und Mittel hiezu er-
geben sich Mitarbeit bei der Herausgabe von Lehr-
und Prüfungsprogrammen, sachverständige Ueberwa-
chung der Lehrverhältnisse durch Fachkommissionen,
Durchführung der Zwischenprüfungen, Mithilfe bei
den Fretzeitbestrebungen, soweit sie der Berufsbildung
dienen. Zur Verbesserung der Lehrlingsauslese und
der planmäßigen Einführung in die Elemente der
Berufshantierung verdient die Institution der Vor-
lehre, Förderung und Ausbau. Zur Hebung der theo-
retischen Berufsbildung ist die Institution der Fach-
klaffe auszubauen.

4. Der Lehrvertrag verdient als Grundlage des Lehr-
Verhältnisses die sorgsamste Beachtung. Bei dessen

Aufstellung hat aber nicht allein der Berufsverband
tätig zu sein, sondern auch die Berufsberatung als
Vertreterin der Elternschaft und der Jugend, ebenso

sind die kantonalen Lehrlingsämter zuzuziehen, da
ihnen gesetzeshalber das Genehmigungsrecht zusteht.

5. Die Lehrlingsprüfungen bedürfen des Ausbaues durch
Aufstellung von Prüfungsprogrammen, durch einheit-
liche Schulung der Fachexperten. Die Fürsorge für
die Lehrentlassenen und deren wettere Ausbildung
hat in erster Linie durch die Berufsoerbände zu er-
folgen. Der Ruf nach erstklassigen Arbeitskräften
und nach Erteilung der Einreisebewilligung für aus-
ländische Arbeitskräfte setzt voraus, daß die Berufs-
verbände alles getan haben, um die Intelligenz unter
der einheimischen Jugend für den Beruf zu interes-
sieren.

Zusammenfassung.
Voraussetzung zur Erreichung dieses Zieles ist all-

seitige Bereitwilligkeit zur Zusammenarbeit. Zusammen-
schluß und Zusammenarbeit sind möglich, ehe das Gesetz

für die berufliche Ausbildung in Kraft und Wirksamkeit
erwachsen ist. Der Zusammenschluß ist die nötige Vor-
bereitung dazu.

OslllMiMKâ
Aushebung der Einfuhrbeschränkungen und der

Sektion für Ein- und Ausfuhr. Wie im deutsch-schwei-
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